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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in der Grundsatzerklärung auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-

men männlich, weiblich und divers. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten ausdrücklich gleichermaßen für alle Geschlechter.

INHALT



Wir bekennen uns uneingeschränkt zu den Werten der Menschenrechte und der Umweltverträglichkeit. 
Unser Unternehmen steht für ethisches Handeln, soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltig-
keit. Wir erkennen die Herausforderungen entlang unserer Lieferketten an und verpflichten uns, aktiv 
zu einer positiven Veränderung beizutragen.

VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Ullrich Wegner Thiemo Heinzen 
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3Grundsatzerklärung zum LKSG



BEKENNTNIS DER PETER 
CREMER HOLDING GMBH & 
CO. KG ZUR ACHTUNG DER 
MENSCHENRECHTE

Als Unternehmen, das sich den 
Prinzipien des Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetzes verpflichtet 
fühlt, setzen wir uns für die Ach-
tung der Menschenrechte und 
den Schutz der Umwelt in unseren 
globalen Lieferketten ein. Diese 
Grundsatzerklärung bildet das 
Fundament unserer Verantwor-
tung und legt unsere Verpflich-
tungen im Sinne der gesetzlichen 
Anforderungen und darüber hin-
aus fest. 

CREMER1  richtet sein unterneh-
merisches Handeln unter ande-
rem an folgenden international 
gültigen Standards und Richtli-
nien aus: 

ISO 50001, ISO 9001, DE-
ÖKO-006, REDcert2, Bon-
sucro certification, Round-
table for Sustainable Palm 
Oil (RSPO) und EcoVadis 
Ratings.

CREMER erwartet von allen Mit-
arbeitenden und ihren Geschäfts-
partnern, dass sie die geltenden 
Gesetze und Vorschriften sowie 
international anerkannte Men-
schen- und Umweltrechtsstan-
dards einhalten. Von seinen Lie-
feranten erwartet CREMER, dass 
sie den „Business Partner Code 
of Conduct“ akzeptieren und be-
folgen. Ergänzend werden sie auf-
gefordert, die daraus entstehende 
Erwartungshaltung auch an ihre 
Lieferanten und Geschäftspartner 
zu kommunizieren. 
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ANSATZ ZUR UMSETZUNG 
MENSCHENRECHTLICHER 
SORGFALTSPFLICHTEN

Die Menschen innerhalb von CRE-
MER und entlang der Lieferkette 
sind aufgrund ihrer verschiedenen 
internationalen Handelstätigkei-
ten mit unterschiedlichsten men-
schenrechtlichen und umwelt-
bezogenen Risiken konfrontiert. 
Ein umfangreiches und einheitli-
ches Management dieser Risiken 
trägt dazu bei, die Reputation und 
Glaubwürdigkeit von CREMER zu 
schützen, insbesondere aber Ver-
letzungen der Menschen- und 
Umweltrechte vorzubeugen oder 
diese zu minimieren. So trägt 
CREMER zu einem gerechteren 
Miteinander bei. 

Das Management dieser Risiken 
versteht CREMER als einen kon-
tinuierlichen Prozess, der fest in 
die betrieblichen Abläufe integ-
riert ist. Ein mehrstufiges Vorge-
hen innerhalb unserer Unterneh-
mensstruktur für den Umgang mit 
Risiken innerhalb der Lieferkette 
wurde installiert und dient dazu, 
potenzielle nachteilige Auswir-
kungen auf Menschen- und Um-
weltrechte sowohl im eigenen 
unternehmerischen Handeln als 
auch in dem der Lieferanten zu er-
mitteln und, wo nötig, Abhilfe zu 
schaffen. Dieser Prozess wird in 
den folgenden Abschnitten im De-
tail beschrieben. 

1 Unter CREMER werden in dieser 
Grundsatzerklärung alle rechtli-
chen Einheiten unter der Führung 
der Peter Cremer Holding GmbH 
& Co. KG verstanden.
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RISIKOANALYSE DES EIGENEN 
GESCHÄFTSBEREICHS UND IN 
DER LIEFERKETTE

Die Grundlage unseres Engage-
ments bildet eine umfassende 
Risikoanalyse, die systematisch 
die potenziellen Risiken für Men-
schenrechtsverletzungen und Um-
weltauswirkungen entlang unserer 
Lieferketten identifiziert. In Form 
eines jährlichen und anlassbezo-
gen aktualisierten Risikoanalyse-
prozesses ermittelt und bewertet 
CREMER die relevanten Themen. 
Darüber hinaus wird dieser Pro-
zess anlassbezogen auf indirekte 
Geschäftsbeziehungen (mittel-
bar) erweitert. Zulieferer und Ge-
sellschaften mit erhöhtem Risiko 
werden im nächsten Schritt noch 
eingehender untersucht. Hierbei 
werden, wenn nötig, die Expertise 
und Erfahrungen der verantwortli-
chen Mitarbeitenden, die im Kon-
takt mit den Lieferanten stehen, 
einbezogen.

Im Rahmen der Risikoanalyse 
werden alle Rechtspositionen, 
die durch geltende Konventionen 
und Gesetze geschützt sind und 
auf welche das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG) ver-
weist, berücksichtigt. Besonders 
sensible Bereiche innerhalb der 
Lieferkette stellen Kinder- und 
Zwangsarbeit, ungleiches Einkom-
men, Arbeits- und Gesundheits-
schutz sowie Diskriminierung und 
Wahrung der Vereinigungsfreiheit 
dar. Die im Rahmen des unterneh-
merischen Risikomanagements 
übliche regelmäßige Risikobe-
trachtung bei CREMER wird um 
die Anforderungen aus dem LkSG 
erweitert.

Die Ergebnisse der Risikoanalyse 
fließen fortlaufend in die internen 
Geschäftsstrategien sowie die Lie-
ferantenauswahl und das Lieferan-
tenmanagement von CREMER ein. 

PRÄVENTIONSMASSNAHMEN

Neben dieser Grundsatzerklärung 
bilden der „CREMER Code of Con-
duct“ und der „CREMER Business 
Partner Code of Conduct“ einen 
verpflichtenden Handlungsrah-
men sowohl für alle CREMER-Mit-
arbeitenden als auch die CREMER-
Lieferkette.
  
Auf Grundlage der Risikoanalyse 
entwickeln und implementieren 
wir gezielte Präventionsmaßnah-
men. Diese Maßnahmen umfassen 
Schulungen, Richtlinien, Audits 
und die Förderung nachhaltiger 
Praktiken sowohl im eigenen Hau-
se als auch bei unseren Lieferan-
ten. Unser Ziel ist es, gemeinsam 
mit unseren Partnern positive 
Veränderungen zu bewirken und 
Risiken zu minimieren. 

Risiken, die innerhalb der Liefer-
kette auftreten können, bildet das 
systematische Lieferkettenma-
nagement von CREMER bestmög-
lich ab. Neben der Identifikation 
von länder- und branchenbezoge-
nen Risiken, der nötigen Informa-
tionsbeschaffung durch gezielte 
Abfragen kritischer Punkte oder 
etwaiger Zertifikate der Lieferan-
ten setzt CREMER auf klare und 
direkte Kommunikation im Um-
gang mit seinen Lieferanten. Kriti-
sche Punkte werden offen thema-
tisiert und deren Abstellung von 
CREMER nach bestem Vermögen 
unterstützt. 

BESCHWERDEMECHANISMUS

Als traditionelles Familienunter-
nehmen steht CREMER für Ver-
trauen und Integrität und lebt eine 
offene Unternehmenskultur.  

Im Rahmen der Vorgaben aus dem 
LkSG sowie der EU-Whistleblow-
er-Richtlinie bietet CREMER  allen 
Beschäftigten, aber auch Kunden 
und Geschäftspartnern die Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme in 
einem geschützten Raum, um Er-
eignisse oder Vorfälle auf Wunsch 
anonym zu melden. Das CREMER-
Hinweisgebersystem garantiert 
den Schutz von Hinweisgebenden 
und Betroffenen. Alle Informatio-
nen werden fair und schnell be-
arbeitet und absolut vertraulich 
behandelt. 

Das Hinweisgebersystem ist auf 
den CREMER-Websites verlinkt 
und öffentlich zugänglich. 
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Foto: Summit Art Creations- stock.adobe.com
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UMGANG MIT VERSTÖSSEN

Wird ein Beitrag bzw. eine Ver-
bindung zu Menschen- oder 
Umweltrechtsverletzungen im 
unternehmerischen Handeln von 
CREMER festgestellt, so bemüht 
sich CREMER unverzüglich um an-
gemessene Abhilfe durch die ver-
antwortlichen Stellen. Dazu zählt 
die Aufdeckung von Missständen 
und die Einleitung angemessener 
Abhilfemaßnahmen. Dies betrifft 
sowohl den Konzern als auch un-
mittelbare und ggf. mittelbare Lie-
feranten.

Schwere Verstöße können inner-
halb des Konzerns zu arbeits-
rechtlichen Konsequenzen füh-
ren, schwere Verstöße durch 
Geschäftspartner zum Beenden 
der Geschäftsbeziehung. Regelun-
gen hierzu finden sich im „CRE-
MER Code of Conduct“ und im 
„CREMER Business Partner Code 
of Conduct“.

ZUSTÄNDIGKEITEN

Für die Umsetzung der CREMER-
Grundsatzerklärung ist die Ge-
schäftsführung der Peter Cremer 
Holding GmbH & Co. KG verant-
wortlich. Die Umsetzung der Prin-
zipien und Anforderungen aus dem 
LkSG liegt bei den Beauftragten 
der einzelnen CREMER-Unterneh-
menseinheiten, Koordination und 
Überwachung sind den Abteilun-
gen GRC und Sustainability der 
Peter Cremer Holding GmbH & Co. 
KG zugeordnet. 

Um Themen im Bereich Menschen-
rechte besonders zu würdigen, 
wurde außerdem ein interdiszipli-
näres Team ‘Menschenrechtsbe-
auftragte‘ gebildet.

AUSBLICK UND 
BERICHTERSTATTUNG

CREMER ist bewusst, dass die 
Umsetzung der Anforderungen 
aus dem LkSG ein kontinuierlicher 
Prozess ist. CREMER stellt sich 
dieser Herausforderung und wird 
Maßnahmen und Ansätze regel-
mäßig überdenken und kontinu-
ierlich verbessern. Die Umsetzung 
und die Weiterentwicklung sind 
Bestandteil des jährlichen Berich-
tes an das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle.
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